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Verordnung 
über das Statut 

des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen

vom 15. Oktober 1969

I.
Stellung und Verantwortung des Ministeriums 

§ 1
(1) Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 

(nachstehend Ministerium genannt) ist das Organ des 
Ministerrates für die Verwirklichung der einheitlichen 
Hoch- und Fachschulpolitik in der Deutschen Demo
kratischen Republik.

(2) Das Ministerium verwirklicht seine Aufgaben auf 
der Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokra
tischen Republik, der Beschlüsse der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und der Gesetze und ande
ren Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen 
Republik.

(3) Das Ministerium hat die ständige aktive Mitwir
kung aller Hoch- und Fachschullehrer, wissenschaft
lichen Mitarbeiter, Studenten, Arbeiter und Angestell
ten bei der Planung und Leitung des Hoch- und Fach
schulwesens zu sichern. Es arbeitet eng mit dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen 
Jugend und mit den zentralen staatlichen Organen, ins
besondere mit dem Ministerium für Wissenschaft und 
Technik zusammen.

(4) Das Ministerium hat durch seine Führungstätigkeit 
dazu beizutragen,

— daß zwischen den Universitäten, Hoch- und Fach- 
. schulen (nachstehend Hoch- und Fachschulen ge

nannt) und der Praxis die sozialistische Gemein
schaftsarbeit entwickelt wird

— daß eine enge Verflechtung zwischen Forschung, 
Produktion, Aus- und Weiterbildung und sozialisti
scher Erziehung erfolgt

— daß die Hochschulforschung der Volkswirtschaft und 
der Entwicklung der Wissenschaften dient und

— daß auf der Grundlage einer modernen Wissen
schaftsorganisation Pionier- und Spitzenleistungen 
erreicht werden und darauf aufbauend die Lehre 
nach neuesten Erkenntnissen in Wissenschaft und 
Technik gestaltet wird.

§ 2

(1) Ausgehend von der Prognose der Entwicklung der 
Gesellschaft, der Volkswirtschaft, der Wissenschaft, der 
gesamtgesellschaftlichen Bildung sowie des Bedarfs und 
der Entwicklung des Bestandes an Hoch- und Fach
schulkadern ist das Ministerium für die Ausarbeitung 
und ständige Vervollkommnung der Prognose und der 
strategischen Linie für die Entwicklung des Hoch- und 
Fachschulwesens verantwortlich. Das Ministerium ge
staltet den Perspektivplan als Hauptsteuerungsinslru- 
ment des Hoch- und Fachschulwesens. Es hat die Ein
heit von Politik, Ökonomie, Ideologie, Wissenschaft und 
Kultur im Hoch- und Fachschulwesen und eine hohe 
Effektivität der Arbeit auf allen Gebieten zu gewähr
leisten.

(2) Das Ministerium verwirklicht die Konzentration 
der zentralen staatlichen Planung und Leitung auf die 
strukturbestimmenden Aufgaben in der Aus- und Wei
terbildung und der Forschung. Es sichert die einheit
liche komplexe Planung der Zulassungen der Studen
ten und des Absolventenaufkommens, der Investitionen, 
des Arbeitskräfte- und Lohnfonds und der Haushalts-


